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(54) Maschinengehäuse

(57) Maschinengehäuse (1) aus einer Aluminiumle-
gierung mit einer Oberfläche aus einer Magnesiumle-
gierung und mit zumindest einer außen liegenden Struk-
tur (2), insbesondere ein Kurbelgehäuse oder ein Ge-
triebegehäuse für eine Brennkraftmaschine, wobei alle
Strukturen (2) in Einbaulage des Maschinengehäuses

(1) ausgehend von einem geodätisch höchsten Punkt
bezüglich einer Hochachse (A) in zumindest einem Be-
reich (3) abfallend ausgebildet sind.

Aufgrund der vorgeschlagenen Ausgestaltung des
Maschinengehäuses wird eine Korrosion der Oberflä-
che aus der Magnesiumlegierung weitgehend vermie-
den bzw. die Bauteillebensdauer erhöht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Maschinengehäuse
gemäß der Merkmale im Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.
[0002] Sie geht von der deutschen Offenlegungs-
schrift DE 101 12 132 A1 aus. In dieser ist ein Zylinder-
Kurbelgehäuse für eine flüssigkeitsgekühlte Brennkraft-
maschine beschrieben. Das Zylinder-Kurbelgehäuse ist
in einem sog. Verbundguss ausgebildet, wobei ein Alu-
minium-Triebwerksblock von einer Magnesiumlegie-
rung umgossen ist. Das Zylinder-Kurbelgehäuse ist der-
art konzipiert, dass der Aluminium-Triebwerksblock im
Wesentlichen der Kraftverteilung zwischen dem Zylin-
derkopf und den Kurbelwellenlagerdeckeln, sowie der
Kühlmittelführung dient. Das Magnesiumgehäuse dient
der Schmierölführung und im Übrigen zur anteiligen
Versteifung gegen Biege- und Torsionsbelastungen.
Ferner ist das Magnesiumgehäuse frei von einer Kühl-
mittelführung, da gängige Kühlmittel stark korrosiv auf
Magnesiumlegierungen wirken können.
[0003] Ebenso wie konventionelle Kühlmittel können
auch andere Verschmutzungen, wie beispielsweise ver-
schmutztes Regenwasser auf den Fahrbahnen, korro-
siv auf Maschinengehäuse, die zumindest zum Teil au-
ßen liegende Bereiche aus Magnesiumlegierungen auf-
weisen, einwirken. Bei einer konventionellen geometri-
schen Ausgestaltung eines Kurbel- oder Getriebege-
häuses aus einem Leichtmetall wie Aluminium, richtet
sich die Ausgestaltung von äußeren Strukturen primär
nach mechanischen oder fertigungstechnischen Ge-
sichtspunkten. Dies kann jedoch dazu führen, dass Ver-
steifungsrippen bzw. tragende Strukturen in Einbaulage
des Maschinengehäuses, wie z. B. einem Zylinder-Kur-
belgehäuses, das üblicherweise zwischen 20° und 40°
um die Motorlängsachse gedreht eingebaut wird, Berei-
che ausbilden können, in denen sich Flüssigkeiten bzw.
Verschmutzungen in Pfützen ansammeln können. In
diesen Bereichen kann die Magnesiumlegierung starker
Korrosion ausgesetzt sein.
[0004] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, ein gattungsgemäßes Maschinengehäuse, insbe-
sondere ein Zylinder-Kurbelgehäuse oder Getriebege-
häuse aufzuzeigen, das unempfindlich gegenüber einer
äußeren Verschmutzung ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch das Merkmal im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 dadurch
gelöst, dass alle Strukturen in Einbaulage des Maschi-
nengehäuses ausgehend von einem geodätisch höch-
sten Punkt bezüglich einer Hochachse in zumindest ei-
nem Bereich abfallend ausgebildet sind. Durch die vor-
geschlagene Maßnahme wird verhindert, dass in Ein-
baulage des Maschinengehäuses, z. B. dem Kurbelge-
häuse der Brennkraftmaschine, tiefere Bereiche entste-
hen, in denen sich Flüssigkeiten bzw. Verschmutzungen
in Pfützen ansammeln können. Somit wird in vorteilhaf-
ter Weise eine Korrosion des Magnesiumüberzugs,
bzw. der Magnesiumlegierung wirkungsvoll verhindert.

[0006] Bei mechanisch hoch komplexen Maschinen-
gehäusen, wie Zylinder-Kurbelgehäusen oder Getrie-
begehäusen, kann es aufgrund von mechanisch oder
akustisch notwendigen Versteifungsrippen und/oder
tragenden Strukturen dazu kommen, dass geodätische
Vertiefungen in Teilbereichen nicht zu verhindern sind.
In solchen Fällen kann zusätzlich eine Bohrung gemäß
Patentanspruch 2 in die geodätisch tiefste Stelle einge-
bracht werden, so dass auch für diesen Fall eine Ver-
schmutzung bzw. die Ablagerung von Flüssigkeiten si-
cher vermieden ist.
[0007] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
gemäß Patentanspruch 3 kann beispielsweise durch
Auffüllen von geodätisch tieferen Strukturen diese auf-
gefüllte Struktur gleichzeitig als Versteifungs- und/oder
Tragstruktur verwendet werden. Durch diese Maßnah-
me können in vorteilhafter Weise beispielsweise andere
Strukturen, die nun überflüssig sind, entfallen, oder be-
nachbarte Strukturen für eine größere, gewichtsneutra-
le Steifigkeit miteinander verbunden werden.
[0008] Im Folgenden ist in einer Figur ein Stand der
Technik, sowie in zwei weiteren Figuren zwei bevorzug-
te Ausführungsbeispiele näher erläutert.

Fig. 1 zeigt einen Abschnitt eines Zylinder-Kurbelge-
häuses in Einbaulage, wie aus dem Stand der
Technik bekannt.

Fig. 2 zeigt den gleichen Ausschnitt eines Zylinder-
Kurbelgehäuses in Einbaulage mit einer erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung.

Fig. 3 zeigt einen weiteren Ausschnitt eines Zylinder-
Kurbelgehäuses in Einbaulage mit einer erfin-
dungsgemäßen Versteifungsrippe.

[0009] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch ein Maschinen-
gehäuse 1, hier ein Zylinder-Kurbelgehäuse aus einer
Aluminiumlegierung, wie es aus dem Stand der Technik
bekannt ist. Der Schnitt verläuft senkrecht zu einer
Brennkraftmaschinen-Längsachse B. Fig. 1 zeigt an-
satzweise einen Kurbelraum 4 sowie eine Schnittfläche
1' durch das Maschinengehäuse 1 und einen Befesti-
gungsflansch 5. Das Maschinengehäuse 1 ist in Einbau-
lage dargestellt, d. h. eine Montagefläche 1" des Ma-
schinengehäuses 1 weist einen Neigungswinkel α von
20° auf. Die Schnittfläche 1' weist zwei radial nach au-
ßen abstehende Strukturen 2, 2', hier geschnittene Ver-
steifungsrippen, auf. Bedingt durch die geneigte Ein-
baulage sind in einem Bereich zwischen einer Außen-
wand 8 des Maschinengehäuses 1 und den Strukturen
2, 2' geodätisch tiefer gelegene Bereiche 6, 6' ausgebil-
det. Beim Einsatz des Maschinengehäuses, z. B. beim
Betrieb der Brennkraftmaschine in einem Kraftfahrzeug,
kann sich Schmutz und/oder Feuchtigkeit bzw. eine
Flüssigkeit in diesen geodätisch tiefer gelegenen Berei-
chen 6, 6' ablagern. Diese Verschmutzungen, wie bei-
spielsweise Spritzwasser können Oxydanten für Ma-
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gnesium darstellen, die korrosiv auf das Maschinenge-
häuse 1 wirken. Dies ist insbesondere kritisch, wenn
das Aluminium mit einer Magnesiumlegierung umhüllt
ist.
[0010] In Fig. 2 ist der gleiche Ausschnitt des Maschi-
nengehäuses 1 in der gleich geneigten Einbaulage, je-
doch mit einer erfindungemäßen Ausgestaltung der
Strukturen 2, 2' dargestellt. Die Bezugszeichen von Fig.
1 gelten für gleiche Elemente in Fig. 2 ebenfalls. Die
tiefergelegenen Bereiche 6, 6', wie sie aus Fig. 1, dem
Stand der Technik, bekannt sind, finden sich in Fig. 2
nicht wieder. Jede Außenoberfläche der Strukturen 2, 2'
ist derart gestaltet, dass sowohl Verschmutzungen als
auch abgelagerte Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeiten jeder-
zeit in geodätisch tiefer gelegene Bereiche abrinnen
und/oder abtropfen können. Wenn diese geodätisch tie-
fer gelegenen Bereiche auch aus einer Magnesiumle-
gierung bestehen, sind diese ebenfalls erfindungsge-
mäß ausgebildet, bis die Verschmutzung auf eine Ober-
fläche gelangt, die nicht aus einer Magnesiumlegierung
gebildet ist.
[0011] In einem weiteren Ausführungsbeispiel, wie es
in Fig. 3 dargestellt ist, die wiederum einen Ausschnitt
eines erfindungsgemäßen Maschinengehäuses 1, ei-
nem Zylinder-Kurbelgehäuse, zeigt, ist in Einbaulage
ein stetig nach außen abfallender Bereich nicht reali-
sierbar. Die Bezugszeichen von Fig. 1 und 2 gelten sinn-
gemäß auch wieder für Fig. 3.
[0012] Fig. 3 zeigt einen weiteren Ausschnitt des Ma-
schinengehäuses 1, dem gleichen Zylinder-Kurbelge-
häuse, mit einer erfindungsgemäß ausgeformten Struk-
tur 2, einer horizontal angeordneten Versteifungsrippe,
jedoch nicht in der Einbaulage. Zwischen einer aus dem
Maschinengehäuse 1 in die Richtung von einem Be-
trachter herausragenden Schraubenbutze 7 und dem
Befestigungsflansch 5 ist die Struktur 2 die beiden Ele-
mente verbindend eingeformt. Wird das Maschinenge-
häuse in die Einbaulage um 20° um die hinter der Zeich-
nungsebene liegende Brennkraftmaschinen-Längsach-
se B nach hinten gekippt, so bilden die Außenwand 8
des Maschinengehäuses 1 und die Struktur 2 in ihrem
Übergangsbereich einen tiefer gelegenen Bereich 6.
Damit der tiefer gelegene Bereich 6 eliminiert wird, wird
an dessen tiefsten Punkt in Einbaulage ein abfallender
Bereich 3 angeordnet. Dieser abfallende Bereich 3 ist
im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine Bohrung.
[0013] Durch die Einbringung des abfallenden Be-
reichs 3 an der geodätisch tiefsten Stelle des tieferlie-
genden Bereichs 6, können Verschmutzungen und ab-
gelagerte Feuchtigkeit, bzw. Flüssigkeiten in geodätisch
tiefer gelegene Bereiche ablaufen und eine Pfützenbil-
dung oder Schmutzansammlung wird verhindert. Durch
diese Maßnahme ist eine Korrosion der Magnesiumle-
gierung weitestgehend verhindert. Der abfallende Be-
reich 3, die Bohrung, kann entweder während des
Gießverfahrens eingebracht oder in einem späteren
mechanischen Prozess durch Nacharbeit eingebracht
werden.

[0014] Allgemein sind sämtliche Abstütz- bzw. Struk-
turrippen für ein Maschinengehäuse 1 derart auszufüh-
ren, dass sich möglichst keine korrosionsfördernden Ta-
schen und Hohlräume ergeben, d. h. dass ein Abfließen
von flüssigen Medien oder Abgleiten von Feststoffen
stets ermöglicht ist. Im Folgenden sind noch einige Bei-
spiele für die Gestaltung solcher Rippen bzw. Struktur-
geometrien erwähnt:

- Für in Einbaulage horizontale Rippen gilt, dass die-
se schräg nach unten bzw. nach unten und innen
zur Grundkontur verlaufend ausgelegt werden.

- Bei entstehenden Taschen durch Doppelrippen sol-
len diese durch die Integration von Einzelrippen und
ggf. zusätzliche Materialauffüllungen ersetzt wer-
den.

- Bei Hohlräumen bzw. Taschen ist die Integration ei-
ner Ablauföffnung durch Bearbeitung oder durch
gegossene Ausführung gegen eine Korrosion sinn-
voll.

- Je nach Gussverfahren kann eine Werkzeugschie-
berentformungseinrichtung der späteren Motorein-
baulage folgen, bzw. leicht über die Motoreinbaula-
ge hinaus geneigt werden, d. h. die Werkzeugschie-
berentformungseinrichtung entformt das Maschi-
nengehäuse entsprechend einer späteren Einbau-
lage und nicht nur geometrischen, bzw. fertigungs-
technischen Größen folgend.

[0015] Durch die vorgeschlagene Ausgestaltung von
mit Magnesiumlegierungen umgossenen Aluminium-
Maschinengehäusen wird ein möglicher Korrosionsan-
griff deutlich reduziert bzw. die Bauteillebensdauer
deutlich erhöht.

Bezugszeichenliste

[0016]

1 Maschinengehäuse
1' Schnittfläche
1" Montagefläche
2, 2' Struktur
3 Abfallender Bereich
4 Kurbelraum
5 Befestigungsflansch
6, 6' Tieferliegender Bereich
7 Schraubenbutze
8 Außenwand

Patentansprüche

1. Maschinengehäuse (1) aus einer Aluminiumlegie-
rung mit einer Oberfläche aus einer Magnesiumle-
gierung und mit zumindest einer außen liegenden
Struktur (2), insbesondere ein Kurbelgehäuse oder
ein Getriebegehäuse für eine Brennkraftmaschine,

3 4



EP 1 514 620 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet, dass
alle Strukturen (2) in Einbaulage des Maschinenge-
häuses (1) ausgehend von einem geodätisch höch-
sten Punkt bezüglich einer Hochachse (A) in zumin-
dest einem Bereich (3) abfallend ausgebildet sind.

2. Maschinengehäuse nach Patentanspruch 1,
dadurch gekennzeichnet dass der abfallende Be-
reich (3) zumindest abschnittsweise eine Bohrung
ist.

3. Maschinengehäuse nach Patentanspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet dass die Struktur (2) ei-
ne Versteifungsrippe und/oder eine tragende Struk-
tur ist.
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